
I.1. Versender

Name
Adresse
Land ISO-

Ländercode

I.2. IMSOC-Bezugsnummer
I.2.a. Lokale Bezugsnummer

I.5. Empfänger

Name
Adresse
Land ISO-

Ländercode

I.3. Zentrale zuständige Behörde
I.4. Zuständige örtliche Behörde

I.7. Ursprungsland ISO-
Ländercode

I.9. Bestimmungsland ISO-
Ländercode

I.8. Ursprungsregion Code I.10. Region des Bestimmungsorts
I.11. Versandort

Name
Adresse
Zulassungsnummer
Land ISO-

Ländercode

I.12. Bestimmungsort

Name
Adresse
Zulassungsnummer
Land ISO-

Ländercode

I.13. Ladeort

Name
Adresse
Zulassungsnummer
Land ISO-

Ländercode

I.14. Datum und Uhrzeit des Abtransports

I.15. Transportmittel

Typ Dokument Identifikation

I.16 Entry Point

I.18. Beförderungsbedingungen
Umgebungstemp
eratur ☐ Gekühlt ☐ Gefroren ☐ Controlled

temperature ☐

I.17. Begleitdokumente

Bezugsnum
mer des
Handelspapi
ers

Ausstellungs
datum

Land Ausstellungs
ort

I.19. Containernummer/Plombennummer

I.20. Waren zertifiziert für/als
Künstliche Vermehrung ☐

I.21. Für die Durchfuhr durch ein Drittland ☐
Country ISO-

Ländercode
EU Exit
Authority BCP code

EU Entry
Authority BCP code

I.22. Für die Durchfuhr durch Mitgliedstaaten ☐

Country ISO-
Ländercode

I.24. Gesamtmenge I.25. Bruttogesamtgewicht

I.28. Angaben zur versendeten Sendung

1. 05 ANDERE WAREN TIERISCHEN URSPRUNGS, ANDERWEIT WEDER GENANNT NOCH INBEGRIFFEN
0511 Waren tierischen Ursprungs, anderweit weder genannt noch inbegriffen; nicht lebende Tiere des Kapitels 1|oder 3, ungenießbar

051199 andere
05119985 andere

Erzeugnis Rasse/Kategorie Identifikationsnummer Datum der
Gewinnung/Herstellung

Menge
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II. Gesundheitsinformationen

Der unterzeichnete amtliche Tierarzt/Die unterzeichnete amtliche Tierärztin bescheinigt Folgendes:

II.1.                          (EU-Mitgliedstaat des Ursprungs oder Region dieses Mitgliedstaats)

ist amtlich anerkannt frei von Rifttalfieber, Lungenseuche der Ziege, Pest der kleinen Wiederkäuer.

II.2. Die Embryo-Entnahmeeinheit oder Embryo-Erzeugungseinheit

II.2.1. entspricht in Bezug auf ihre Zulassung und Überwachung Anhang D Kapitel I Abschnitt III
der Richtlinie 92/65/EWG und genügt den Anforderungen des OIE-Gesundheitskodexes für
Landtiere.

II.3. Die weiblichen Spendertiere:

II.3.1. stammen aus Betrieben, die frei sind von Brucellose (B. melitensis und Scrapie gemäß dem
Verfahren des OIE-Gesundheitskodexes für Landtiere;

(2)entwed
er

 ○ [II.3.2. stammen aus einem Land(2) oder einem Gebiet(2), das frei ist von der
Blauzungenkrankheit;]

(2)oder  ○ [II.3.2. stammen aus Betrieben, die einem Programm zur Überwachung und/oder
Bekämpfung der Blauzungenkrankheit unterliegen;]

II.3.3. stammen aus Betrieben, die in den letzten 24 Monaten keinen tiergesundheitlichen
Beschränkungen wegen meldepflichtiger ansteckender Infektionskrankheiten für diese
Tierarten unterlagen;

II.4. Für das bei künstlichen Befruchtungen verwendete Sperma gilt:

II.4.1. Es wurde im Einklang mit den Empfehlungen des geltenden OIE-Gesundheitskodexes für
Landtiere entnommen, verarbeitet und gelagert;

II.4.2. sofern es von einem Spendertier stammt, das verendet ist oder dessen Gesundheitszustand
in bezug auf Reproduktion oder ansteckende Krankheiten zum Zeitpunkt der Gewinnung
des Spermas nicht bekannt war, sind die weiblichen Spendertiere nach der Entnahme der
Empbryos erneut darauf zu untersuchen, dass keine ansteckenden Krankheiten übertragen
wurden (B. melitensis, Scrapie und Blauzungenkrankheit);

II.4.3. bei Natursprung oder Verwendung von Frischsperma müssen die Spendertiere den in den
geltenden OIE-Empfehlungen beschriebenen Gesundheitsstatus erfüllen.

II.5. Die Eier/Embryonen

II.5.1. wurden weiblichen Spendertieren entnommen, die keine klinischen Zeichen einer
Krankheit gezeigt und wurden von einem von der zuständigen Behörde zugelassenen
Tierarzt des Teams untersucht;

II.5.2. wurden von der Embryo-Entnahmeeinheit oder Embryo-Erzeugungseinheit entnommen
oder verarbeitet, die nicht in einem infizierten Gebiet oder einem Gebiet tätig war, für das
aus tierseuchenrechtlichen Gründen Beschränkungen für diese Tierart gelten;

II.5.3. wurden gemäß den Empfehlungen des Handbuchs der Internationalen Gesellschaft für den
Embryonentransfer (International Embryo Transfer Society) entnommen und verarbeitet.

II.6 Für die Lagerung und Beförderung gilt:

II.6.1. Die Eier/Embryonen wurden in sicheren Räumlichkeiten aufbewahrt, die zu diesem Zweck
von der zuständigen Behörde zugelassen wurden, und zwar unter der Aufsicht des
Tierarztes des Teams, der für die Durchführung aller Vorgänge und alle Erklärungen in
dieser Bescheinigung verantwortlich ist;

II.6.2. für die Dauer der Handhabung und Lagerung der für die Ausfuhr nach Chile bestimmten
Eier/Embryonen wurden keine Eier/Embryonen mit einem anderen Gesundheitsstatus
verarbeitet;

II.6.3. die Eier/Embryonen wurden ausschließlich in sterilen Ampullen mit noch nicht für andere
Zwecke verwendetem frischem Stickstoff gelagert.

Erläuterungen

Teil I:

·         Feld I.11: Herkunftsort bezeichnet die für die Ausfuhr nach Chile zugelassene Embryo-Entnahmeeinheit
oder Embryo-Erzeugungseinheit, von der aus die Embryonen versendet werden.

·         Feld I.20: Die Zahl der Packstücke entspricht der Zahl der Behälter.
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II. Gesundheitsinformationen

·         Feld I.21: Container- und Plombennummer angeben.

·         Feld I.25: HS-Code und Bezeichnung: Den betreffenden HS-Code angeben: 0511.

Tierart: „Ovis aries“ oder „Capra hircus“ angeben.

Angaben zum Spender entspricht der amtlichen Identifizierung des Tieres (Nummer der Ohrmarke).

Entnahmedatum in folgendem Format anzugeben: TT/MM/JJJJ

Zulassungsnummer des Teams bezeichnet die Zulassungsnummer der im Feld I.11 angegebenen Embryo-
Entnahmeeinheit oder Embryo-Erzeugungseinheit.

Teil II:

(1) Nur Embryo-Entnahmeeinheiten und Embryo-Erzeugungseinheiten, die gemäß Artikel 11 Absatz 3 der
Richtlinie 92/65/EWG zugelassen wurden und auf der Kommissionswebsite

http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm und im Register der für
die Ausfuhr nach Chile zugelassenen Betriebe

http://www.sag.gob.cl/opendocs/asp/pagDefault.asp?boton=Doc51&argInstanciaId=51&argCarpetaId=1394&
argTreeNodosAbiertos=(1394)(-51)&argTreeNodoActual=1394&argTreeNodoSel=8 erscheinen.

(2) Nichtzutreffendes streichen.

• Unterschrift und Stempel müssen sich farblich von der Druckfarbe der Bescheinigung unterscheiden.

• Die Bescheinigung ist auf Spanisch und in der Sprache des EU-Ursprungsmitgliedstaats auszustellen.
Certifying Officer

Name (in capital letters)
Datum der Unterzeichnung
Stempel

Qualification and title
Unterschrift
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